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Zweite Änderung  

der fachspezifischen Studienordnung 
für den Studiengang „Rechtswissenschaft“  

(AMB Nr. 111/2015)  
 

 

Gemäß § 17 Abs. 1 Ziffer 3 der Verfassung der 

Humboldt-Universität zu Berlin in der Fassung 

vom 24. Oktober 2013 (Amtliches Mitteilungsblatt 

der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 47/2013) 

hat der Fakultätsrat der Juristischen Fakultät am 

15. Februar 2018 die zweite Änderung der Studi-

enordnung erlassen: 

 

 

 

Artikel I 

 

1. § 5 der Studienordnung erhält folgende Fas-

sung: 

„Der Studiengang Rechtswissenschaft gliedert sich 

in ein jeweils einjähriges Grundstudium, Haupt-

studium, Schwerpunktstudium und Vertiefungs-

studium und zielt auf den erfolgreichen Abschluss 

der ersten juristischen Prüfung. Er  beinhaltet fol-

gende Module im Umfang von insgesamt 240 LP: 

 

(a) Pflichtbereich (184 LP) 

Grundstudium: 

- Grundlagen des Rechts (Modul G) – 12 LP 

- Zivilrecht I (Modul Z I) – 19 LP 

- Strafrecht I (Modul S I) – 15 LP 

- Öffentliches Recht I (Modul Ö I) – 15 LP 

- Rechtswissenschaftliche Fallbearbeitung  

(Modul RF) – 12 LP 

 

Hauptstudium: 

- Zivilrecht II (Modul Z II) – 13 LP 

- Zivilrecht III (Modul Z III) – 11 LP 

- Strafrecht II (Modul S II) – 12 LP 

- Öffentliches Recht II (Modul Ö II) – 15 LP 

- Öffentliches Recht III (Modul Ö III) – 10 LP 

 

Vertiefungsstudium: 

- Vertiefung (Modul V) – 50 LP 

 

(b) Fachlicher Wahlpflichtbereich (56 LP) 

Schwerpunktstudium jeweils 32 LP: 

- Zeitgeschichte und zeitgenössische Theorie des 

Rechts (Modul SP 1) 

- Rechtsetzung und Rechtspolitik (Modul SP 2) 

- Zivilrechtliche Rechtsberatung und Rechtsgestal-

tung (Modul SP 3) 

- Europäisierung und Internationalisierung des 

Privat- und Wirtschaftsrecht mit den eigenstän-

digen, zu den anderen Schwerpunkten gleich-

wertigen, Unterschwerpunkten: 

- Immaterialgüterrecht (Modul USP 4a) 

                                                 

 Die Universitätsleitung hat die zweite Änderung der 

Studienordnung am 24. April 2018 bestätigt. 

- Markt- und Vertragsrecht (Modul USP 4b) 

- Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 

(Modul USP 4c) 

- Staat und Verwaltung im Wandel (Modul SP 5) 

- Völkerrecht und Europarecht (Modul SP 6) 

- Deutsche und Internationale Strafrechtspflege 

 (Modul SP 7) 

- Ausländisches Recht / Angebote an ausländi-

schen Partneruniversitäten (Modul SP 8) 

 

Von den Schwerpunktmodulen müssen die Studie-
renden eines auswählen.  

 

Berufsfeldbezogene Zusatzqualifikationen (24 LP): 

- Berufsfeldbezogene Zusatzqualifikation I 

(Modul BZQ I) – 4 LP 

- Berufsfeldbezogene Zusatzqualifikation II 

(Modul BZQ II) – 5 LP 

- Berufsfeldbezogene Zusatzqualifikation III 

(Modul BZQ III) – 15 LP“ 

 

2. In „Anlage 1: Modulbeschreibungen“  

a) wird die Modulbeschreibung des Moduls 

„Schwerpunkt 2: Rechtsgestaltung und Rechtspoli-

tik (Modul SP 2)“ durch die Modulbeschreibung 

„Schwerpunkt 2: Rechtsetzung und Rechtspolitik 

(Modul SP 2)“ gemäß Anlage 1 dieser Änderungs-

ordnung ersetzt. 

b) wird die Modulbeschreibung des Moduls 

„Schwerpunkt 6: Recht der internationalen Ge-

meinschaft und der europäischen Integration (Mo-

dul SP 6)“ durch die Modulbeschreibung „Schwer-

punkt 6: Völkerrecht und Europarecht (Modul SP 

6)“ gemäß Anlage 1 dieser Änderungsordnung er-

setzt.  

 

 

Artikel II 

 

Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer 

Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der 

Humboldt-Universität zu Berlin in Kraft. 
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Anlage 1: Modulbeschreibungen 

Schwerpunkt 2: Rechtsetzung und Rechtspolitik (Modul SP 2) Leistungspunkte: 32 

Lern- und Qualifikationsziele:  

Die Studierenden erwerben Kenntnisse über Verfahren und Methoden der Gestaltung von Recht, insbesonde-
re von nationalen Gesetzen, Rechtsverordnungen und Satzungen sowie Regelungen in der EU einschließlich 
der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aspekte der Rechtserzeugung und Rechtsgestal-
tung. Sie erwerben die Fähigkeit zur Analyse von Rechtsetzung auch jenseits der juristisch-dogmatischen 
Beurteilung von Verfahren. 
Das Modul umfasst Lehrveranstaltungen zu Grundlagen der Rechtspolitik, zu Prozessen der Rechtserzeugung 
und Rechtsgestaltung, zu sozialen, ökonomischen, politischen und kulturellen Aspekten der Rechtsetzung 
sowie zur Gesetzgebungslehre einschließlich der Gesetzgebungstechnik und Gesetzesfolgenabschätzung so-
wie zum nationalen und auch europäischen Rechtsetzungsrecht. 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Zwischenprüfung und Abschluss von Modul RF 

Lehrveran-

staltungsart 

Präsenzzeit, Work-

load in Stunden 

 

Leistungspunkte 

und Voraus-

setzung für deren 

Erteilung 

Themen, Inhalte 

Vorlesung 2 SWS 

 

25 Stunden 

25 Stunden Prä-

senzzeit 

1 LP, Teilnahme Gesetzgebungslehre, Gesetzgebungstechnik, 
Gesetzesfolgenabschätzung 
 

Vorlesung 2 SWS 

 

25 Stunden 

25 Stunden Prä-

senzzeit 

1 LP, Teilnahme Grundlagen der Rechtserzeugung und Rechts-

politik 

 

Vorlesung 2 SWS 

 

25 Stunden 

25 Stunden Prä-

senzzeit 

1 LP, Teilnahme Rechtsetzungsrecht 

 

Vorlesung 2 SWS 

 

25 Stunden 

25 Stunden Prä-

senzzeit 

1 LP Teilnahme Inter- und supranationale Dimensionen der 

Rechtsetzung 

 

Vorlesung, Se-

minar, Übung, 

Exkursion, Col-

loquium 

8 SWS 

 

100 Stunden 

90 Stunden Prä-

senzzeit, 

10 Stunden  

Vor- und Nachbe-

reitung der Lehr-

veranstaltung 

4 LP, Teilnahme Wahlpflichtveranstaltungen 

Im Wahlpflichtteil geht es vorrangig auch um 

konkrete Rechtsetzungsprozesse und laufende 

Rechtsetzungsvorhaben (etwa anhand von 

Fallstudien), die – oft mit Lehrbeauftragten 

aus der politischen oder ministerialen Praxis – 

wissenschaftlich analysiert werden. Regelmä-

ßig sind nicht nur die juristischen Regeln zur 

Rechtsetzung, sondern auch Akteure, Zielset-

zungen und Zielkonflikte, Aushandlungs- und 

Ausgrenzungsprozesse oder auch Gerechtig-

keitsvorstellungen, Regulierung und Gover-

nance im Zusammenhang mit Rechtsetzung 

von Interesse. 

Teilmodulab-

schlussprüfung 

 

200 Stunden 

Klausur 300 Minu-

ten und Vorberei-

tung 

8 LP, Bestehen 

der Gesamt-

schwerpunkt-

prüfung 

Klausur über die Lehrinhalte der vier Pflicht-

veranstaltungen 
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Teilmodulab-

schlussprüfung 

 

200 Stunden 

Studienarbeit, Vor-

bereitung und An-

fertigung 

8 LP, Bestehen 

der Gesamt-

schwerpunkt-

prüfung 

Studienarbeit mit höchstens  62.000 Zeichen 

ohne Leerzeichen aus dem Themenkreis einer 

dafür ausgewiesenen Lehrveranstaltung des 

Schwerpunktes 

Teilmodulab-

schlussprüfung 

 

200 Stunden 

Mündliche Prüfung 

20 Minuten und 

Vorbereitung 

8 LP, Bestehen 

der Gesamt-

schwerpunkt-

prüfung 

Mündliche Prüfung über die Lehrinhalte aus 

dem Wahlpflichtbereich  

Dauer des  

Moduls 

 1 Semester                                    2 Semester 

Beginn des  

Moduls 

 Wintersemester                              Sommersemester 
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Schwerpunkt 6: Völkerrecht und Europarecht (Modul SP 6) Leistungspunkte: 32 

Lern- und Qualifikationsziele:  

Die Studierenden vertiefen die Kenntnisse über die Rolle des Staates und die Bedeutung der EU sowie des 
Rechts in den internationalen Beziehungen. Bei der juristischen Beurteilung von Problemfällen des Völker-
rechts sowie des Europarechts setzen sie sich kritisch mit den zugrunde liegenden Rechtsnormen auseinan-
der. 
Der Schwerpunkt baut auf dem Modul Ö III auf. Die Grundlagen und Prinzipien des Völkerrechts und seine 
Entwicklung zum Recht der internationalen Staatengemeinschaft, teilweise zu einer auch die Einzelnen ein-
beziehenden globalen Rechtsordnung werden schrittweise erarbeitet. Dabei spielen die aktuellen politischen 
Herausforderungen für das Völkerrecht als Rechtsordnung ebenso eine Rolle, wie die Entwicklung neuer Kon-
zepte und Institutionen, die auf eine bessere Durchsetzung des Rechts zielen. Internationale Organisationen, 
insbesondere die UNO, aber auch der Schutz der Menschenrechte bilden einen besonderen Schwerpunkt und 
dienen auch als Beispiel für die Dynamik der Entwicklung. Das Recht der europäischen Gemeinschaft ist z.T. 
Modell und Versuchsfeld, z.T. wird es eigenständig als neue Form des die Staaten übergreifenden und zu-
gleich relativierenden Rechts dargestellt. Europäisches Verfassungsrecht wird im materiellen Sinne systema-
tisch erarbeitet, insbesondere auch im Blick auf die Verflechtung und Interdependenz der europäischen Ord-
nung mit dem Verfassungsrecht der Mitgliedstaaten, institutionell wie auch hinsichtlich der Grundrechte und 
Verfassungsgrundsätze. Die Unionsbürgerschaft und der Status der Unionsbürger werden sowohl verfas-
sungsrechtlich als auch im Blick auf das Recht des Binnenmarktes zur Schnittstelle von Verfassungsrecht und 
europäischem Wirtschaftsrecht, wofür die Grundfreiheiten und die Grundzüge des europäischen Wettbe-
werbsrechts den Stoff des Pflichtfaches bilden.  
Die Studierenden analysieren, soweit dies sinnvoll erscheint, englischsprachige Quellen. Lehrveranstaltungen 
(zum Völkerrecht) können auch in englischer Sprache gehalten werden; Prüfungsleistungen aus englisch-
sprachigen Veranstaltungen können nach Wahl der zu Prüfenden in deutscher oder englischer Sprache er-
bracht werden. 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: Zwischenprüfung und Abschluss von Modul RF 

Lehrveran-

staltungsart 

Präsenzzeit, Work-

load in Stunden 

 

Leistungspunkte 

und Voraus-

setzung für deren 

Erteilung 

Themen, Inhalte 

Vorlesung 2 SWS 

 

25 Stunden 

25 Stunden Prä-

senzzeit 

 

1 LP, Teilnahme Grundlagen der Völkerrechtsordnung/ 
Foundations of International Law 
Die Vorlesungen „Grundlagen der Völker-
rechtsordnung (oder ggf.: Foundations of In-
ternational Law)“ und „Kernbereiche des Völ-
kerrechts (oder ggf.: Main Fields of Internati-
onal Law)“ können auch als eine gemeinsame 
Vorlesung über 4 SWS „Völkerrecht – Grund-
lagen und Kernbereiche (oder ggf.: Internati-
onal Law – Foundations and Main Fields)“ ge-
halten werden. 

Vorlesung 2 SWS 

 

25 Stunden 

25 Stunden Prä-

senzzeit 

 

1 LP, Teilnahme Kernbereiche des Völkerrechts/Main Fields of 
International Law 
Die Vorlesungen „Grundlagen der Völker-
rechtsordnung (oder ggf.: Foundations of In-
ternational Law)“ und „Kernbereiche des Völ-
kerrechts (oder ggf.: Main Fields of Internati-
onal Law)“ können auch als eine gemeinsame 
Vorlesung über 4 SWS „Völkerrecht – Grund-
lagen und Kernbereiche (oder ggf.: Internati-
onal Law – Foundations and Main Fields)“ ge-
halten werden. 

Vorlesung 2 SWS 

 

25 Stunden 

25 Stunden Prä-

senzzeit 

 

1 LP, Teilnahme Europäisches Verfassungsrecht 
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Vorlesung 2 SWS 

 

25 Stunden 

25 Stunden Prä-

senzzeit 

 

1 LP Teilnahme Europäisches Wirtschaftsrecht, insbesondere 

Binnenmarkt- und Wettbewerbsrecht 

 

Vorlesung, Se-

minar, Übung, 

Exkursion, Col-

loquium 

8 SWS 

 

100 Stunden 

90 Stunden Prä-

senzzeit, 

10 Stunden  

Vor- und Nachbe-

reitung der Lehr-

veranstaltung 

4 LP, Teilnahme Wahlpflichtveranstaltungen 

Vertiefend und ergänzend werden das euro-

päische Prozessrecht, Wettbewerbsrecht, 

Umweltrecht und andere Gebiete des europäi-

schen und internationalen Rechts behandelt, 

auch in der Perspektive einer globalen 

Rechtsordnung. 

Teilmodulab-

schlussprüfung 

 

200 Stunden 

Klausur 300 Minu-

ten und Vorberei-

tung 

8 LP, Bestehen 

der Gesamt-

schwerpunkt-

prüfung 

Klausur über die Lehrinhalte der vier Pflicht-

veranstaltungen 

Teilmodulab-

schlussprüfung 

 

200 Stunden 

Studienarbeit, Vor-

bereitung und An-

fertigung 

8 LP, Bestehen 

der Gesamt-

schwerpunkt-

prüfung 

Studienarbeit mit höchstens  62.000 Zeichen 

ohne Leerzeichen aus dem Themenkreis einer 

dafür ausgewiesenen Lehrveranstaltung des 

Schwerpunktes 

Teilmodulab-

schlussprüfung 

 

200 Stunden 

Mündliche Prüfung 

20 Minuten und 

Vorbereitung 

8 LP, Bestehen 

der Gesamt-

schwerpunkt-

prüfung 

Mündliche Prüfung über die Lehrinhalte aus 

dem Wahlpflichtbereich  

Dauer des  

Moduls 

 1 Semester                                    2 Semester 

Beginn des  

Moduls 

 Wintersemester                              Sommersemester 
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Zweite Änderung der fachspezifischen 

Prüfungsordnung 
für den Studiengang „Rechtswissenschaft“  

(AMB Nr. 111/2015) 
 

 

Gemäß § 17 Abs. 1 Ziffer 3 der Verfassung der 

Humboldt-Universität zu Berlin in der Fassung vom 

24. Oktober 2013 (Amtliches Mitteilungsblatt der 

Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 47/2013) hat 

der Fakultätsrat der Juristischen Fakultät am 

15. Februar 2018 die zweite Änderung der Prü-

fungsordnung erlassen: 

 

 

 

Artikel I 

 

In der „Anlage: Übersicht über die Prüfungen“ 

wird die Übersicht zum fachlichen Wahlpflichtbe-

reich durch die Übersicht gemäß der Anlage dieser 

Änderungsordnung ersetzt. 

 

 

Artikel II 

 

Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer 

Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der 

Humboldt-Universität zu Berlin in Kraft. 

 

                                                 

 Die Universitätsleitung hat die zweite  Änderung  

 der Prüfungsordnung am 24. April 2018 bestätigt. 
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Anlage: Übersicht über die Prüfungen 

Fachlicher Wahlpflichtbereich1 

SP 1 Schwerpunkt 1: Zeitgeschichte und zeitge-

nössische Theorie des Rechts 

32 Zwischenprüfung und Abschluss von  

Modul RF 

Klausur, 300 Minuten, und mündliche Prüfung, 20 

Minuten, und Studienarbeit, mit höchstens 62.000 

Zeichen ohne Leerzeichen 

ja 

SP 2 Schwerpunkt 2: Rechtsetzung und Rechtspoli-

tik 

32 Zwischenprüfung und Abschluss von  

Modul RF 

Klausur, 300 Minuten, und mündliche Prüfung, 20 

Minuten, und Studienarbeit, mit höchstens 62.000 

Zeichen ohne Leerzeichen 

ja 

SP 3 Schwerpunkt 3: Zivilrechtliche Rechtsbera-

tung und Rechtsgestaltung 

32 Zwischenprüfung und Abschluss von  

Modul RF 

Klausur, 300 Minuten, und mündliche Prüfung, 20 

Minuten, und Studienarbeit, mit höchstens  62.000 

Zeichen ohne Leerzeichen 

ja 

USP 

4a 

Unterschwerpunkt 4a: Immaterialgüterrecht 32 Zwischenprüfung und Abschluss von  

Modul RF 

Klausur, 300 Minuten, und mündliche Prüfung, 20 

Minuten, und Studienarbeit, mit höchstens 62.000 

Zeichen ohne Leerzeichen 

ja 

USP 

4b 

Unterschwerpunkt 4b: Markt- und Vertrags-

recht 

32 Zwischenprüfung und Abschluss von  

Modul RF 

Klausur, 300 Minuten, und mündliche Prüfung, 20 

Minuten, und Studienarbeit, mit höchstens 62.000 

Zeichen ohne Leerzeichen 

ja 

USP 

4c 

Unterschwerpunkt 4c: Unternehmens- und 

Gesellschaftsrecht  

32 Zwischenprüfung und Abschluss von  

Modul RF 

Klausur, 300 Minuten, und mündliche Prüfung, 20 

Minuten, und Studienarbeit, mit höchstens 62.000 

Zeichen ohne Leerzeichen 

ja 

SP 5 Schwerpunkt 5: Staat und Verwaltung im 

Wandel 

32 Zwischenprüfung und Abschluss von  

Modul RF 

Klausur, 300 Minuten, und mündliche Prüfung, 20 

Minuten, und Studienarbeit, mit höchstens 62.000 

Zeichen ohne Leerzeichen 

ja 

SP 6 Schwerpunkt 6: Völkerrecht und Europarecht 32 Zwischenprüfung und Abschluss von  

Modul RF 

Klausur, 300 Minuten, und mündliche Prüfung, 20 

Minuten, und Studienarbeit, mit höchstens 62.000 

Zeichen ohne Leerzeichen 

ja 

SP 7 Schwerpunkt 7: Deutsche und internationale 

Strafrechtspflege 

32 Zwischenprüfung und Abschluss von  

Modul RF 

Klausur, 300 Minuten, und mündliche Prüfung, 20 

Minuten, und Studienarbeit, mit höchstens 62.000 

Zeichen ohne Leerzeichen 

ja 

SP 8 Schwerpunkt 8: Ausländisches Recht / Ange-

bote an ausländischen Partneruniversitäten 

32 Zwischenprüfung und Abschluss von  

Modul RF 

nach dem Prüfungsangebot der betreffenden aus-

ländischen Hochschule 

ja 

 

                                                 
1 

Im fachlichen Wahlpflichtbereich ist ein Modul im Umfang von insgesamt 32 LP zu absolvieren.
 


